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Beschlussvorlage 

- öffentlich - 

VL-142/2023 

Abteilung 
Bauen, Liegenschaften 
und Umwelt 

Fachbereich 
Wasser und Abwasser, 
Umwelt 

 
 Datum 12.06.2023 
 

Beschlussvorlage 
 
 

 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand 20.06.2023 vorberatend 
Haupt - und Finanzausschuss 29.06.2023 vorberatend 
Gemeindevertretung 05.07.2023 beschließend 

 
Betreff: 

IKZ– Kommunaler Zusammenschluss für Betrieb und Unterhaltung der Wasserversorgung 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung beschließt grundsätzlich die weitere Verfolgung und Erarbeitung der Grundlagen 
eines Zusammenschlusses für „Betrieb und Unterhaltung der Wasserversorgung“ der Kommunen Lützelbach, 
Höchst und Breuberg. 
 

 
Sachdarstellung: 

Im Zusammenhang mit zahlreichen organisatorischen Defiziten in der gemeindlichen Wasserversorgung, 
gesetzlich stark steigende Anforderungen an die Organisation der zukünftigen Wasserversorgung, sowie 
zahlreicher weiterer Gründe, wird empfohlen, mindestens den Betrieb und die Unterhaltung der 
Wasserversorgung der Kommunen Lützelbach, Höchst und Breuberg zusammenzuschließen. (Die Erneuerung 
der Netze und Anlagen (Invest) bliebe weiterhin bei den Kommunen, kann aber im Nachgang hinzugeordnet 
werden.) 
 
Vorteile des Zusammenschlusses sind mit weiteren Anlagen erläutert, ebenfalls die zu erwartende 
Vorgehensweise. 
 
Grundgedanke ist, per Satzung oder Vertrag „Betrieb und Unterhaltung“ unter einer Leitung 
zusammenzuführen. Personal, Werkzeug, Material sowie die organisatorische u. kaufmännische Führung wird 
an einem Ort zentralisiert. Ein Wassermeister übernimmt die technische Verantwortung für alle 3 
Versorgungsgebiete. Ihm zur Seite zu stellen ist eine Geschäftsführung und ausreichende organisatorische 
Struktur. 
 
Für einen Zusammenschluss ist von allen beteiligten Kommunen eine Grundsatzentscheidung erforderlich. Im 
Anschluss folgen die formalen Schritte, die evtl. durch Fördermittel für „IKZ“ unterstützt werden können. 
 
Haushaltsmäßige Auswirkung 

 
 
Anlage(n): 
1. Microsoft Word - 202306_Vermerk_IKZ_2 
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2. Microsoft Word - 2023_Vermerk_IKZ-Wasser 
 
 
 
Der Bürgermeister 




